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Protokollauszug 

19. Sitzung vom 26. Oktober 2022 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

223/2022 0.0.0 

 

Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG), 

Totalrevision 2023 

Vernehmlassung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit E-Mail vom 6. September 2022 bietet die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich 

(JI) den Gemeinden die Möglichkeit, Stellung zur Totalrevision des Gesetzes über die Information 

und den Datenschutz (IDG) zu beziehen. Dabei sind vor allem die Abweichungen zur Stellungnahme 

des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich (GPV) relevant. Dieser wies in seiner 

Stellungnahme nämlich darauf hin, dass die Gemeinden zwingend einzubeziehen sind. Zu Beginn 

des Prozesses wurden nur die Verbände sowie die Städte Winterthur und Zürich eingeladen. Da das 

Gesetz auch für die Stadt Schlieren von Relevanz ist, ist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu nut-

zen. 

 

 

2. Stellungnahme 

 

Wie von der JI gewünscht, nimmt der Stadtrat die Stellungnahme des GPV als Basis. 

 

Auch der Stadtrat erachtet die vorgesehene Totalrevision als begrüssenswert und insgesamt gelun-

gen. Die Bedenken des GPV teilt der Stadtrat allesamt. Besonders möchte der Stadtrat auf den 

beanstandeten Punkt der umfassenden Registerführung hinweisen. In der Stadt Schlieren ist kein 

Fall bekannt, in dem ein solches Register gewünscht worden wäre oder einen Mehrwert dargestellt 

hätte. Auf kommunaler Ebene handelt es sich in der Regel um spezifische Anfragen, die keine zu-

sätzlichen Register benötigen, um gefunden zu werden. 

 

Darüber hinaus weist der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) in 

seiner Stellungnahme auf Aspekte hin, die dem Stadtrat ebenfalls ein Anliegen sind. Daher bittet der 

Stadtrat nicht nur um Berücksichtigung der Stellungnahme des GPV, sondern auch um jene des 

VZGV. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Zur vorgesehenen Totalrevision des Gesetzes über die Information und den Datenschutz wird, 

basierend auf der Stellungnahme des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich, 

Stellung gemäss Ziff. 2 vorstehend genommen. 

2. Die Stadtschreiberin wird beauftragt, die Stellungnahme im Namen des Stadtrats einzureichen. 
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3. Mitteilung an 

– Stadtschreiberin 

– Archiv 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 

 

 

 

Markus Bärtschiger 

Stadtpräsident 

 Janine Bron 

Stadtschreiberin 
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